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I. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und

Rechnungswesen (NKHR)

Die Große Kreisstadt Weingarten hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und

Rechnungswesen umgestellt.

Drei-Komponenten Modell

Der doppische Haushaltsplan basiert sich auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.

Der Ergebnishaushalt stellt der Ressourcenverbrauch dar. Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und

Aufwendungen geplant.

Finanzhaushalt/ Bilanz Ergebnishaushalt/
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Ergebnissaldo

Ertrag:

Zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Beispiel: Steuern und ähnliche Abgaben, Zinserträge.

Aufwand:

Wertmäßiger, zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen

(Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Beispiel: Zinszahlungen, Abschreibungen, Gehaltszahlungen.

Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnishaushalt in aggregierter Form dargestellt.
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Übersicht über Ertrags-und Aufwandsarten des Teilergebnishaushalts:

Nr.  Ertrags- und  Aufwandsarten Beispiele der  Ertrags- und Aufwandskonten

GrundsteuerA, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens-

1iSteuern und ähnliche Abgaben und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge

2lZuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -

3lbeiträge Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen und Beiträgen

4|Sonstige Transfererträge Ersatz von soz. Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen

5]Entgelte f .  öffentl. Leistungen 0. Einrichtungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

6lSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und Gemeindenverbänden, sonst.

7| Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlichen Sonderrechnungen

8lZinsen und ähnliche Erträge Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

8lAktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. |Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu), Sestandsveränderungen

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen auf

Abgaben, andere sonstige ordentliche Erträge10 Sonstige ordentliche Erträge

Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzliche

12] Personalaufwendungen Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen

Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte,

Beiträge zur gesetzliche

13|Versorgungsaufwendungen Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen, der Straßen, des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten,

Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Straßen,

des beweglichen Vermögens, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Besondere

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, haltung von

Fahrzeugen, Lehr- und Lernmittel

14/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15|Abschreibungen AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen, Finanzvermögen, Forderungen

16lZinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendunen an Kreditinstitute, Kreditbeschaffungskosten

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine

17] Transferaufwendungen Zuweisungen und Umlagen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche und

sonstige Tätigkeit, Steuern, Erstattungen, Versicherungen, Schadensfälle, Bußgelder,

18] Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattungszinsen Gewerbesteuer

21JErträge aus internen Leistungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

22|Aufwendungen für interne Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

kalkulatorische Kosten kalkulatorische Kosten des Anlagenvermögens

Y ‚Ikulat
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Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) dar.

Einzahlung: Zufluss von Zahlungsmitteln (Bargeld, Bankguthaben).

Auszahlung: Abgänge von Zahlungsmitteln.

Übersicht über die Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Teilfinanzhaushaltes:

Nr . Einzahlungs- und Auszahlungsarten Beispiele der  Einzahlungs- und  Auszahlungskonten

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne

außerordentliche zahlungswirksame Erträge ausVermögensveräußerung)

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer, Gemeindeanteill an der Umsatzsteuer,

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

Diens tbezüge,  Bei t räge zu  Versorgungskassen,  Be i t räge  zu  gesetz. Soziavers. ,

Versorgungsbezüge, Mieten, Pachten, Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens,

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen

Vermögensgegenständen, Aufwand für  Energie, Zinsauszahlungen,

Zuweisungen/Zuschüsse an Bund/Land usw. , Allgemeine Zuweisungen,

Schuldendiensthilfen, Erstattungen an Bund/Land usw., Bußgelder

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf.derErgebnisrechnung (Saldo Nr. 1und 2)

ns
m

n

8]

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähn!. Entgelten für Invest. ‚tätigkeiten

Einzahlungen aus der Veräußerungvon Sachvermögen

_JUnternehmen,Sondervermögen/ von übrigen Bereichen
„Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden/von

Investitionszuweisungen vom Bund/Land/ Gemeinden/Zweckverbänden,

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen/von verbundenen

immateriellen Vermögensgegenständen/von beweglichen

Verögensgegenständen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien/ nicht

börsennotierten Aktien, Einzahlungen aus der Veräußäueßerung von

sonstigen Anteilen/ Sondervermögen, Einzahlungen aus der Veräußerung

von Kapitalmarktpapieren beim Bund/Land/Gemeinden usw., Einzahlungen

aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren beim Bund/Land/Gemeinden

USW,

Einzahlungen für  sonstige investitionstätigkeiten

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von

Austeihungen an Bund/ Land/ Gemeinden/Zweckverbände/Gesetzliche

Sozialversicherung/ an verbundene Unternehmen/ an öffentlichen

Sonderrechungen/Kreditinstitute/ an übrige in- oder ausländische Bereiche

‘Einzahlungen ausInvestitionstaätigkeit (Summe Nr: 4 bis 8

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Auszahlungen für  den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ————_Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
‚Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Auszahlungen für

__‚Tiefbaumaßnahmen, Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen _
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen,

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 ‚Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten see

_ ]F inanzder i va ten ,  Lau fze i t  über 1 Jahr ,  Laufzeit b i s  e insch l ießf ich  1 Jahr

Auszahlungen für den Erwerb von (nicht-)börsennotierten Aktien/sonstigen

Anteilen, Auszahlungen für den Erwerb von Kapitatmarktpapieren beim

Bund/Land/Gemeinde/Zweckverbände/ Gesetzlichen Sozialversicherung/

verbundenen Unternehmen/öffentlichen Sonderrechungen/Kreditinstitute/

übrige in- oder ausländischen Bereiche, Auszahlungen für den Erwerb von

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen und Zuschüsse für  Investitionen Bund/Land/ Gde/GV/

Zweckverbände/ Gesetzliche Sozialversicherung/ öffentliche

Sonderrechungen/ verbundene Unternehmen/ übrige Bereiche
‘Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VermögensgegenständenAuszahlungen für  den Erwerb) vonimmateriellen Vermögensgegenständen

Investition stätigkeit(Saldo:Ni
7 18|Veranschlagter FinanzierungstLa

Der Bilanz gibt die Übersicht über das städtische Vermögen und die Schulden.

Die Aktivseite zeigt die Vermögensbestände einer Kommune und ihre Verwendung (Mittelverwendung). Die

Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat (Mittelherkunft).

Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. In Rahmen des Jahresabschlusses werden die Ergebnisse entsprechend in

Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Bilanz dokumentiert.
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Haushaltssystematik

Der doppische Haushalt der Großen Kreisstadt Weingarten wird produktorientiert nach den Produktbereichen

in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
Teilhaushalt 2: Leistungen für die Bürger (Produktbereiche 12-57)
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

In den Teilhaushalten werden die Leistungen der Verwaltung in Form von Produkten bzw. Produktgruppen

dargestellt.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere

Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt

mit wenigen Ausnahmen auf der Ebene der Produktgruppen.

Haushaltsplanaufbau

Der Gesamthaushaltsplan der Stadt Weingarten wird wie folgt gegliedert.

Haushaltsplan Stadt  Weingar ten

esa z = | Stellen- | Anlagen

_ Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Dan BET

| Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalt (THH) 2 Teilhaushalt (THH) 3Teilhaushalt {(THH) 1
(Innere Verwaltung) (Leistung für d ie  Bürger) (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Teilergebnis- Teilfinanz- . Teilergebnis- Teilfinanz- Teilergebnis- Teilfinanz-
haushalt {TEH} | haushalt (TFH) ; haushalt {TEH} haushalt (TFH) | | haushalt (TEH) haushalt {TFH}

1 T | A t

TEH Proadukt- TFH Produkt-

‚bereich 61. ,
X_TEM Produkt-FM

: 1

TFH Produkt- | TEH Produkt- TEH Produkt-
BA A A bereich 11. AA nee at  m ck , 32  2 pn 14bereich: 12-57.DE PC

TEH | | I |
Produkt TEH TFH TEH TH
FOC Produkt || Produkt Produkt. 4} Produkt: ;

-gruppe ; | Mi En
BE -gruppe || -gruppe 4 gruppe:

CA LP 61.20 11 61.20
Aa l

TFH

Produkt
am

Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich ist der Gesamtergebnishaushalt maßgeblich. Nach 8 80 Abs. 2 S. 2 GemO Soll das

Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter

Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist das ordentliche Ergebnis unter

Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen, greifen die Regelungen nach 8 24

GemHVO.
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Il. Rückblick:

Die Finanzen der Stadt Weingarten waren in den vergangenen Jahren durch Konsolidierungs- und

Bereinigungsmaßnahmen geprägt. Das Jahr 2018, 2019, 2021 und auch 2022 waren aufgrund der

für Weingarten außerordentlichen hohen Gewerbesteuereinnahmen und geringen Aufwendungen

gute Jahre, in denen Schulden abgebaut und Liquidität aufgebaut werden konnte. Die positiven

Jahre 2017 bis 2020 konnten zudem zur Bereinigung der „Altforderungen” genutzt werden.

Das stark pandemiegeprägte Jahr 2020 konnte durch die geschaffene Stabilität bei den Finanzen

gemeistert werden.

Für das vergangene Jahr 2022 kann festgestellt werden, dass das ordentliche Ergebnis 2022 positiv

ausgefallen ist. Es liegt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 13,1 Mio. Euro vor. Bei der

Planaufstellung musste noch von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von lediglich 859.721 Euro

ausgegangen werden.

Grund für die Verbesserung sind die hohen Gewerbesteuermehrerträge von 9 Mio. Euro aufgrund

zahlreicher Nachzahlungen und einzelner Betriebsprüfungen.

Des Weiteren führte ein verlangsamter Mittelabfluss im Bereich der Aufwendungen, vor allem bei

den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand), zu Einsparungen.

Insgesamt wurden 4,1 Mio. Euro der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von

insgesamt 69,5 Mio. Euro nicht benötigt.

Das Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) hat sich hingegen um

rd. 2 Mio. Euro verschlechtert.

Insgesamt hat sich damit das Gesamtergebnis um rd. 10,3 Mio. Euro verbessert.

Es war keine Neuaufnahme von Krediten notwendig. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes zum

31.12.2022 betrug 13.449.717,70 Euro.

Bezüglich der Investitionen kann bemerkt werden, dass sich verschiedene größere Projekte zeitlich

verzögert haben.

Dennoch konnten 2022 die Sanierung des Amtshauses, der Erweiterungsbau Feuerwehr sowie

zahlreiche kleinere Maßnahmen und mehrere Tiefbaumaßnahmen durchgeführt und vorangetrieben

werden.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 insgesamt 30.706.366 Euro und stieg im

Vergleich zum Vorjahr um rund 4,4 Mio. Euro. Von den liquiden Mittel sind allerdings aufgrund der

gebildeten Verpflichtungsreste bereits 2,4 Mio. Euro, für gebildete Rückstellungen 9,7 Mio. Euro

sowie für Rücklagen 273 TEUR gebunden. Somit betragen die freien liquiden Mittel 18,3 Mio. Euro

zum Jahresende 2022.

Die liquiden Mittel 2022 waren ausreichend und alle Auszahlungen im Jahr 2022 konnten somit aus

den Mitteln des laufenden Haushaltsjahres bestritten werden.

Das deutlich bessere Ergebnis, die verbesserte Liquidität zum Plan sowie der Schuldenstand

resultieren allerdings zu einem großen Anteil aus der Verschiebung zahlreicher Baumaßnahmen und
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Unterhaltungsmaßnahmen. Diese werden in den kommenden Jahren geballt auf die Stadt

Weingarten zu kommen und die Liquidität wird bereits im Laufe des Jahres 2025 aufgebraucht

werden und im Anschluss zu weiterer Verschuldung führen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls besser als veranschlagt

verlaufen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen derzeit ebenfalls aufgrund zahlreicher

Nachzahlungen und einzelner Betriebsprüfungen (Einmaleffekte) rd. 5,2 Mio. Euro über dem Plan.

Der Stand zum 20.10.2023 beträgt 20,9 Mio. Euro.

Bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer muss allerdings

mit Einbußen gerechnet werden.

Die höheren Aufwendungen aufgrund der Tarifvereinbarung können im Jahr 2023 aufgefangen

werden und die Personalaufwendungen verlaufen in etwa planmäßig.

Durch den verlangsamten Abfluss bei den Aufwendungen, vor allem im Bereich der Sach- und

Dienstleistungen (Unterhaltsaufwand), können diese Einbußen aufgefangen werden.

Spürbar ist noch immer, dass Unterhaltungs-, Sanierungs- und Baumaßnahmen aufgrund von

Materialengpässen und gefüllten Austragsbüchern nur schwer oder verzögert vergeben werden

können. Hinzu kommt der Personalengpass bei der Verwaltung als auch der Fachkräftemangel bei

den externen Firmen. Dies entlastet vermutlich das Ergebnis 2023 wie bereits in den Vorjahren,

verschiebt sich aber zu Lasten der Folgejahre.

Zu Buche fallen darüber hinaus die überplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen der Umzüge der

Verwaltung und der Schulen sowie die zusätzlichen Mietkosten für Verwaltungsgebäude.

Die bisherige Entwicklung des Jahres 2023 deutet daraufhin, dass das geplante negative ordentliche

Ergebnis von rd. - 828 TEUR weitaus besser ausfällt.

Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig und der Schuldenstand wird durch die ordentliche Tilgung

weiter verringert werden. Er beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023 somit 12.518.517,70 Euro.

Die freien liquiden Eigenmittel des Haushaltes werden sich vermutlich gegenüber der Prognose um

rund 10 Mio. Euro verbessern. Diese zusätzlichen Eigenmittel werden im kommenden Planungsjahr

2024 dringend für die steigenden Aufwendungen und Investitionsmaßnahmen benötigt.
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III. Z ie le  und Ris iken

Für die Jahre 2024 und 2025 sowie die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und

der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

Oberstes Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Weingarten. Dazu gehört auch

die Sicherung der erforderlichen Investitionsvorhaben im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere den

Schulträgeraufgaben und der Kinderbetreuung.

Dazu ist die Erreichung von drei Finanzzielen zentral:

1. Mittel- und langfristig das Erreichen von deutlich positiven ordentlichen Ergebnissen zur Erwirtschaftung

von Eigenmitteln, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Hier wird ein Zielwert ein ordentliches

Ergebnis von stabil über 2 Mio. Euro angestrebt.

2. Kontrolle und Begrenzung der Verschuldung. Die Verschuldung des Haushalts soll 1/3 des

Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge nicht übersteigen.

3. Finanzierung des Investitionsprogrammes zu nicht mehr als 1/3 durch Kredite. Die restlichen

Finanzierungsanteile stammen aus Eigenmitteln und Zuschüssen/Beiträgen.

Darüber hinaus ist es erforderlich, das Handeln konsequent an der finanziellen und personellen

Leistungsfähigkeit der Stadt Weingarten auszurichten. Dabei ist dauerhaft Notwendiges von

Wünschenswertem zu unterscheiden (Pflichtaufgabe vor freiwilligen Leistungen) sowie die Art der

Aufgabenerfüllung kritisch zu prüfen.

Risiken:

e Entwicklung der Kreisumlage

e Realisierung der im Finanzplanungszeitraum veranschlagten Grundstückserlöse

e Entwicklung der Konjunktur und Auswirkung auf Steuereinnahmen, insbesondere dem

Gewerbesteueraufkommen. Ein Risiko besteht in einer möglichen Reduzierung der

Gewerbesteuereinnahmen, welche sich direkt auf die Liquidität und den Haushaltsausgleich auswirken.

e Inflationsbedingter Konjunktureinbruch (Rezession, Fachkräftemangel, Energiekosten, Klima-

Transformation etc.)

e Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z.B. tarifliche Erhöhungen ab 2025.

D.h. Kontrolle der Kosten erforderlich, keine neuen freiwilligen Aufgaben.

e Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z.B. Kinderbetreuung)

e Mehraufwendungen und notwendige Investitionen aufgrund der weltpolitischen Lage.
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Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Weingarten
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stadt weingarten

N

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Me Sn Gesamtergebnishaushält:: ;En T a
BE  JErtrags=und.Auen deaten EN  ch JE 2023...) . 2024 UC "VO
1 Steuern und ähnliche Abgaben 45.214.386,09/ 140.297.200| .42:466:800| 143:832:850| 44.106.100| 45.263 450

| 46.735.400

3011000 |GrundsteuerA 16.880,45 16.600]; 17.900 17.950 18.000 18.050
| 18.100

3012000 | Grundsteuer B 4.661.840,90 4.550.000|. 4:845.000 4.900;:000 5.000.000 5.200.000
. 5.600.000

3013000 | Gewerbesteuer 22.054.166,98/ 15.700.000|; 17:500.000| 17.500,000 17.000.000| 17.000.000
17.000.000

3021000 |Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.886.147,94/ 15.316.600. 15.254.000 16.396.800 17.265.700| 18.128.700
19.107.100

3022000 |Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.665.681,11 2.667.500|.' 2.655.100 2. 742: 500 2.798.500 2.854.500
| 2.912.800

3031000 |Vergnügungssteuer 627.106,68 715.000|. . 780.000 780:000 500.000 500.000
I 500.000

3032000 |Hundesteuer 80.460,00 80.500[ 83.000 E00) 85.000 90.000
5 A 90.000

3034000 |Zweitwohnungssteuer 42.448,32 62.000|* 105.000 100:000 95.000 95.000
De  95.000

3049000 |Sonstige steuerähnliche Erträge 1.073,71 1.000[ : 1.500 1:500 1.500 1.500
“ 78  1.500

3051000 [Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.178.580,00| 1.188.000). 1.225:300/ 1.309100/ 1.342.400| 1.375.700
E 2 1.410.900

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27.618.392,88| 24.474.707] 20.850.321] 24.143229| 27.351.274| 26.974.400
; 28.101.513

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 654.094,60 680.197| 721.469 759.606 804.105 824.27)
A 18.353

4 Sonstige Transfererträge 0,00 ol“ 0 0 0 0
| CO 0

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.311.309,50 2.679.930! 2.750.030 2.804.835 2.826.914 2.918.124
| 0 3.012.761

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.504.544,80 1.570.230 1.684.245. 1.689:220 1.716.560 1.745.213
a a 1.773.895

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.711.929,71 2.297.481| 2.493.006! 2.572530| 3.804.066 2.570.705
a 2.619.712

8 Zinsen und ähnliche Erträge 146.343,95 188.145|. 482.215 276218 713 713
| 0 713

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 234.629,44 413.565| 572.440 559.550 536.490 315.050
a 61.550

10 Sonstige ordentliche Erträge 3.007.957,68 2.005.790 3.846.400 2.101.500 1.924.880 1.967.411
2.016.193

75.806.926| 78.739.533) 83.071.102 ‚82579337

12 Personalaufwendungen „16.787.842,01| -18.341.404| -19.646.976| -20.648.540| -20.653.465] -20.971.857
| 21.079.977

13 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 ‚0 0 0
, 0

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.095.764,74| -12.851.370|  -13.927.339/ -12.259308| -11.824.376| -11.865.427
Se  I -11.031.180

15 Abschreibungen -2.494.761,58/ -2.763.211/ -3:084.883| -3.249854| -3.384.397/ -3.542.158
| ; -4.276.493

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -205.990,82 -317.300 „240.400 -280:400 -530.724 -743.736
I -979,884

17 Transferaufwendungen -32.674.170,92| -35.513.520| -35:940443| -36.543751| -36.930.803| -39.818.583
U -41.398,100

4310000 |Zuweisungen an den Bund -2.900,27 Ol : 0 0 0 0
a 0

4312000 |Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -456,00 Ol. 0 0 0 0
u 0

4313000 |Zuweisungen an Zweckverbände -600.441,78 -692.855| 725718 -510:500 -411.500 -404.500
a -404.500

4315000 |Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet. -2.641.637,00/| -3.605.460|' -2.990.550| -2.623.196| -2.683.088| -2.839.908
| 0 -2.731.865

4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen -72.657,24 -101.105| -94.005 -97.005 -97.005 -97.005
0 -97.005

4318000 |Zuschüsse an übrige Bereiche -9.055.294,34/ -8.959.900|. 9.490.770] -10.277:850| -10.604.250| -11.047.250
N a -11.104.750

4341000 |Gewerbesteuerumlage -2.106.191,05 -1.409.000|.: „1.531.300  -1:531:300| -1.487.500/| -1.487.500
A -1.487.500
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stadt weingarten

Stadt Weingarten

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

. . J]Gesamtergebnishaushalt SD  A SS  Ähsatz “ AnE
77 .  | Ertrags- und Aufwandsarten. _.NEE A EN  2 202  i l  a Ka  26T

Finanzausgleichsumlage (Land) -8.530.53539,40 9, 673.000) .-11:400.000| -10753;‚400 -9.264.800| -10.247.700
-10.945.800

4371300 | Nur Planung Auflös. FAG Rückstellung (FAG-Umlage) 0,00 104.000 1.604.000 782.000 0 0

4372000 |Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) -9.649.932,00] -11.161.100 - -14.456.500 „14.062.900 -12.367.000 13:879:000
. En  -14.610.

4372300 |Nur Planung Auflösung FAG Rückstellung (Kreisumlag 0,00 Ol: 3.160.000 2:546.000 0 0
(Gemeinde/Gemeindeverbände) EN 0

4377000 | Allgemeine Umlagen an private Unternehmen -3.600,00 -3.600[. -3.600 -3:600 -3.600 3.600

4378000 |Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt „10.521,84 -11.500|; -12.000 -12.000| -12.060 -12.120

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.276.002,09 -5.648.914/| -6.095.913 -5.574.790| -5.159.548 -5.526.544
-5.443.382

Be Ordentliche Aufwendungen UA :5504532.16 -75435.719/ -78.935.954/ -78.556.643| -78.483313
sc ,  - | Summe aus Nummern 12 bis:18)

20Zu _  |Veranschlagtes ordentlichesErgebnis‘.LEE  17.869,905649 -828A74/| -3.129.028| 182.890 4.587.789
654... | (Saldo aus Nummern 11 und1 a in / a

21 Außerordentliche Erträge 478.584,04 2.393.441 1.153.694 5.389.452 1.464.173

22 Außerordentliche Aufwendungen -104.784,10 -73.000 -50.000 0 0 9

23 Veranschlagtes Sonderergebnis 373.799,94 2.320.441 1.103.694 5.389.452 1.464.173 1.522.248
(Saldo aus Nummern 21 und 22)_ ; 9.233.558

A A AN ES a A A K39 a BEEı Veranschlagtes Gesamtergebnis: 8 Sn  Te SE A 8560315: 41.491:967| -2.025.334 5.572.342 6.051.962! ;1.633:280
j (Summe aus Nummem 20 und23)‘ enMR 5 A | NE|:. 10.264632

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: .

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 Ol“ 0 0 0 0

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 0,00 01  0 182:890 4.587.789 111.032
Ergebnisses © 5 .  1.031.074

27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes 0,00 0]: 0 . 0 0 0
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts a 02  0

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 0,00 828.474|: . 3.129.028 0 0 0
Ergebnisses ; + 0

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum 0,00 o l  0 0 0 0
Ausgleich 7 LO  0
des ordentlichen Ergebnisses . :

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0 8 0 AO 0 0

31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der 0,00 0 :  0 % 0 0
Rücklage > = 0
aus Überschüssen des Sondergebnisses ä C r

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der 0,00 o l “  0 A 0 0 0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses U AL  0

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender 0,00 0 8 0 | 0] 0 0
Haushaltsjahre N A 0

34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit 0,00 0 )  0 ) 0 0
dem Basiskapital En 0

35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem 0,00 0 2 0 0
Basiskapital SA 0
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Das ordentliche Ergebnis ist nach 8 80 Absatz 2 Gemeindeordnung ein entscheidendes Kriterium zur

Beurteilung der finanziellen Situation einer Kommune und wesentliche Messgröße für den Haushaltsausgleich

im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Entsprechend soll das ordentliche Ergebnis als Saldo

aller ordentlichen Erträge und aller ordentlichen Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein. Ein mindestens

ausgeglichenes ordentliches Ergebnis sagt aus, dass die Kommune in einem Jahr nicht mehr Ressourcen

verbraucht, als wieder erwirtschaftet werden. Sie ist damit das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der

Generationengerechtigkeit.

Für das Jahr 2024 wird wie bereits im Haushaltsplan des Vorjahres angekündigt mit einem hohen negativen

ordentlichen Ergebnis von — 3.129.028 Euro gerechnet.

Trotz der zugrunde gelegten guten Ertragslage überragen die Aufwendungen die Erträge um rd.

3,1 Mio. Euro.

Es wurde eine Erhöhung der Grundsteuer A und B um jeweils 25 v.H. und bei der Gewerbesteuer um 10 v.H.

vorgenommen. Der Planansatz der Gewerbesteuer wurde mit 17,5 Mio. Euro sehr optimistisch festgelegt.

Bei den Personalaufwendungen schlagen die Tariferhöhungen zu Buche. Aufgrund der Anzahl von

nichtbesetzten Stellen und Langzeitkranken wurde ein pauschaler Abschlag in Höhe von 1,2 Mio. Euro im Jahr

2024 und 1,3 Mio. Euro im Jahr 2025 bei den Personalaufwendungen eingeplant.

Die Verwaltung hat bei der Aufstellung des Entwurfs bereits Kürzungen im Bereich der Sach- und

Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen. Dennoch sind diese durch

mehrere Besonderheiten und Einmaleffekte höher als in den vergangenen und kommenden Jahren.

Maßgeblich für das negative ordentliche Ergebnis sind allerdings die Auswirkung der hohen Steuerkraftsumme

und die dadurch geringer ausfallenden Schlüsselzuweisungen und die hohen Umlagen.

Stark belastet wird das Jahr 2024 und die Folgejahre durch die höhere Kreisumlage. Diese steigt enorm an;

einerseits durch die Anhebung des Hebesatzes und andererseits durch die hohe Steuerkraftsumme.

Im 2. Planungsjahr 2025 wird wieder mit einem zwar geringen, aber positiven ordentlichen Ergebnis von

182.890 Euro gerechnet. Die Planansätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden entsprechend dem Vorjahr

veranschlagt. Die Belastungen bei den Aufwendungen, insbesondere den Sach- und Dienstleistungen, gehen

merklich zurück und die Belastung durch den Finanzausgleich ist ebenfalls geringer.

Um das ordentliche Ergebnis 2024 als auch 2025 zu verbessern, werden die in den Vorjahren gebildeten FAG-

Rückstellungen aufgelöst. Im Jahr 2024 insgesamt rd. 4,7 Mio. Euro und im Jahr 2025 rd. 3,3 Mio. Euro. Eine

weitere Auflösung von Rückstellungen (Krankenhaus) verbessert den Planansatz 2024 um 2 Mio. Euro und

2025 um 200 TEUR.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet.

Ordentliches Ergebnis -828.474 182.890.4.587.789

Zudem ist aber anzumerken, dass die Sach- und Dienstleistungen in den Folgejahren enorm gekürzt wurden

und die Steigerung der Personalaufwendungen sehr gering gehalten wurden.
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Das „ordentliche Ergebnis” ist eine andere Messgröße als die zuvor in der Kameralistik verwendeten Begriffe

„Zuführungsrate“ und „Nettoinvestitionsrate”. Zum Zweck der Vergleichbarkeit von kameralen und

doppischen Kommunen werden die Zuführungsrate als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

und die Nettoinvestitionsrate als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten herangezogen. Demnach ergeben sich zur Vergleichbarkeit für den

doppischen Doppelhaushalt 2024/2025 folgende „kameralen” Daten (in Euro):

Jahr. EN 2023. 20247 A] 20250 uf 22026: ME2027: „202808
en t  SE 3 .  EOS © ED

Zuführung‘ 914.762 7 „131387 406. 331 e, 232.147 1— 664. 781

Auszahlung für  -931.200 -915.781 -923.086 | -1.061.371 | -1.237.857 | -1.340.494

Tilgung

Nettoinvestitionsrate -16.438 | -8.047.168 | -1.329.417 | 5.170.776 | 1.426.924 | 3.036.682

Nach dieser Betrachtung besteht im Jahr 2024 und 2025 eine negative Nettoinvestitionsrate.

Insgesamt sind die Nettoinvestitionsraten im 5jährigen Finanzplan, im Hinblick auf den hohen

Investitionsbedarf, viel zu gering.

Sonderergebnis:

“Außerordentlicher 2.393.441 | 1.153. 694 | 5.389.452 | 464.173 522.248 9.233. 558.

Ertrag

Außerordentlicher 73.000 50.000 0 0 0 0

Aufwand

Sonderergebnis 2.320.441 1.103.694 | 5.389.452 | 1.464.173 | 1 .522.248| 9.233.558

Das Sonderergebnis führt zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses.

Im Jahr 2024 wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 1.103.694 Euro veranschlagt.

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Grundstückserlöse (1.091.694 Euro)

und höhere Erlöse beim Verkauf von Altfahrzeugen (62.000 Euro), die höher sind als der Buchwert in der

Anlagebuchhaltung.

Im Jahr 2025 betragen die außerordentlichen Grundstückserlöse 5.349,452 Euro und die Verkaufserlöse von

Altfahrzeugen 40.000 Euro.

Ein außerordentlicher Aufwand entsteht im Jahr 2024 aufgrund der anteiligen Kostenübernahme einer

Kanalverlegung im Rahmen eines Grundstücksverkaufs in Höhe von 50.000 Euro.
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VI. Erläuterung der Ansätze Ergebnishaushalt

a. Ordentliche Erträge:

1%

Entgelte für öffentliche Leistungen und

Aufgelöste Investitionszuwendungen und
Beiträge
721 .469€

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ordentliche Erträge 2024
Kostenerstattungen und

sonstige privatrechtliche Kostenumlagen Sonstige Erträge
Leistungsentgelte 2.493.006 € 4.841.055 €
1.684.245 € 3% 6% Grundsteuer

2% 4.862.900€
6%

Einrichtungen Gewerbesteuer
2.750.030 € 17.500.000€

4% 23%

Gemeindeanteilan der

Einkommenssteuer

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
24.143.229€

31%

0 1€  15.254.000€
; 20%

Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich Da
1.225.300€ —

2% dd Gemeindeanteilan der
, Umsatzsteuer

Sonstige Steuern und  ähnliche Erträge 2.655.100 €
969.500 € 4%
1%

Ordentliche Erträge 2025
SONSLUgE Kostenerstattungen und Sonstige Erträge
privatrechtliche Kostenumlagen 2.937.263€
Leistungsentgelte 2572.530€ 4% Grundsteuer
1.689.220 € 3% 4.917.950 €

2% 6%

Entgelte für öffentliche Leistungen und
Einrichtungen
2.804.835 €

4% Gewerbesteuer
———__ 17.500.000 €

22%
Aufgelöste investitionszuwen dungen
und Beiträge
759.606 €
1%

Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer
16 .396 .800€

21%

Leistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich
1.309.100 €

2%

| Gemeindeanteil an der
Sonstige Steuern und  ähnliche Erträge Umsatzsteuer
966.500 € 2.742.500 €
1% 3%



Ergebnishaushalt Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Fr a

“Steuern und

ähnliche Abgaben

gesamt

40.297.200 | 42.466.800 | 43.832.850 | 44.106.100 | 45.263.450 46.735.400
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Im Einzelnen:

Entwicklung der wesentlichen Steuereinnahmen

25  Mio € WE

‚9 Ww
= 9

20 Mio €

15  Mio €

10  Mio €

5 Mio €

0 Mio €
RE’ RE RE RE RE RE RE RE HR Plan Plan Plan Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

— GEeMeindeanteil an  der Einkommenssteuer — Gewerbesteuer

— Gemeindeanteil an  der Umsatzsteuer — Grundsteuer A + B

Entwicklung der Hebesätze in Weingarten

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

2005 - 2010 280 % 350 % 350 %

2011 - 2012 300 % 370 % 370 %

2013 - 2019 330 % 400 % 380 %

2020 360 %:  430 % 390 %

2021-2023 500 % 500 % 390 %

2024-2028 525 % 525 % 400%

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 und 2023 wurde für jeweilige Folgejahr eine Erhöhung um 50

Punkte auf 550 v. H. veranschlagt. In seiner Sitzung am 31.07.2023 hat der Gemeinderat im Rahmen der

Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung u.a. die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B auf
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